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Welche Verantwortung haben Firmen?
GASTBEITRAG Wie stehen 
Unternehmen zur Gesell-
schaft und Umwelt? Simon 
Leu aus Hohenrain unter-
suchte in seiner Dissertation 
an der Universität Luzern 
entsprechende Konzepte. Der 
«Seetaler Bote» veröffentlicht 
im Rahmen einer Kooperati-
on mit der Universität einen 
Zusammenzug seiner Arbeit. 

von Simon Leu * 

Die gesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen – die Corporate Soci-
al Responsibility (CSR) – wurde in den 
vergangenen Jahren zunehmend zum 
Gegenstand von gesellschaftlichen, 
wirtschafts- und rechtswissenschaftli-
chen Diskussionen. Der Corporate-So-
cial-Responsibility-Ansatz geht im 
Wesentlichen davon aus, dass Unter-
nehmen neben den Interessen ihrer Ei-
gentümer (Shareholder) auch gewisse 
Interessen anderer Anspruchsgruppen 
(Stakeholder) – etwa der Arbeitneh-
menden und der lokalen Gemeinschaf-
ten – zu berücksichtigen haben und so 
zu einer nachhaltigen ökonomischen, 
ökologischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung beitragen sollen. 

Corporate Social Responsibility 
geht über die Einhaltung von Gesetzen 
(Compliance) hinaus. Gefordert wird 
ein sozial, ökologisch und ökonomisch 
verantwortungsvolles Handeln auch 
in denjenigen Ländern, in welchen das 
nationale Recht ein solches Verhalten 
nicht vorschreibt.

Freiwillige Standards für Firmen
Zahlreiche internationale Organisati-
onen sowie Nationalstaaten und priva-
te Akteure wurden auf  diesem Gebiet 
aktiv. Entstanden ist dabei eine Fülle 
von CSR-Standards, Verhaltenskodizes 
und Leitsätzen. Zu den bedeutendsten 
CSR-Standards gehören der UN Glo-
bal Compact, die UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte sowie 
die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen. Bei diesen Regelwerken 
handelt es sich um sogenanntes «Soft 
Law»: Die CSR-Standards sind für die 
Unternehmen nicht rechtsverbind-
lich. Die Unternehmen können sich 
freiwillig dazu verpflichten, gewisse 

Standards, Ziele oder Empfehlungen 
einzuhalten; sie müssen das aber nicht 
tun. Eine gewisse Bindungswirkung 
entfalten diese «Soft Law»-Regelwerke 
trotzdem, insbesondere indem sie die 
Erwartungen prägen, welche die Öf-
fentlichkeit an die Unternehmen stellt. 

Ausdruck davon ist die Haltung des 
Bundesrats, welche diese seit 2015 re-
gelmässig in seinen CSR-Positionspa-
pieren vertritt: Der Bundesrat erwar-
tet von den Schweizer Unternehmen, 
dass sie internationale Standards und 
Prinzipien der verantwortungsvollen 
Unternehmensführung überall, wo sie 
tätig sind, einhalten. Weiter besteht in-
ternational ein Trend, gewisse Aspekte 
klassischer Corporate-Social-Respon-
sibility-Themen rechtsverbindlich im 
nationalen Recht zu regeln.

Trend hin zu mehr Verbindlichkeit
Freiwillig verpflichtendes «Soft Law» 
wird zunehmend mit rechtlich verbind-
lichem «Hard Law» verknüpft. Auch 
die Schweiz wurde von diesem Trend 
erfasst. In der Debatte um die Pflichten 
von Schweizer Unternehmen im Bereich 
Menschenrechte und Umweltschutz, 
welche im Rahmen des Abstimmungs-
kampfs um die Volksinitiative «Für ver-
antwortungsvolle Unternehmen – zum 
Schutz von Mensch und Umwelt» (Un-
ternehmens- bzw. Konzernverantwor-
tungsinitiative) und deren indirekten 
Gegenvorschlag geführt wurde, ging es 
letztlich um die Frage, wie weitgehend 

in diesem Bereich «Hard Law» geschaf-
fen werden soll. Aber nicht nur inter-
nationale Organisationen und nationa-
le Gesetzgeber haben sich dem Thema 
der gesellschaftlichen Verantwortung 
von Unternehmen angenommen, auch 
zahlreiche Unternehmen bearbeiten 
selbst CSR-Themen. Insbesondere grös-
sere Unternehmen und Unternehmen, 
welche ihre Angebote direkt an End-
kunden richten, verfolgen regelmässig 
CSR-Programme, verfügen über einen 
entsprechenden Verhaltenskodex und 
erstellen Nachhaltigkeitsberichte. 

Auf  den ersten Blick mag diese frei-
willige Selbstverpflichtung bzw. die 
freiwillige Befolgung von «Soft Law» 
erstaunen – aber eben nur auf  den ers-
ten Blick. Die Verfolgung von CSR-Ak-
tivitäten kann für Unternehmen näm-
lich durchaus auch wirtschaftlich 
interessant sein. Unternehmen können 
durch die freiwillige Einhaltung von 
CSR-Standards sowie dem Einsatz die-
ses Arguments in der Produktplatzie-
rung und in der Werbung ihre Wettbe-
werbsposition im Kampf  um Kunden 
verbessern: Ein «ethisches Premium-
produkt» kann regelmässig zu höheren 
Preisen auf  dem Markt abgesetzt wer-
den. Weiter können CSR-Aktivitäten 
auch einen Beitrag zur Vermeidung 
von Reputationsrisiken leisten.

Unter anderem aufgrund der vor-
genannten Aspekte erfreut sich der 
Einsatz von CSR-Themen in der Un-
ternehmenskommunikation grosser 

Beliebtheit, was ein Besuch auf  Unter-
nehmenswebsites oder auch ein Fern-
sehabend zeigt: Die eine Schweizer 
Detailhandelsgrösse wirbt mit Nach-
haltigkeitsversprechen an die heran-
wachsende Generation, die andere 
Schweizer Detailhandelsgrösse betont 
dagegen, im Bereich der Nachhaltig-
keit auf  Taten statt auf  Worte zu setzen; 
auch ein aus der Werbung bekannter 
Bettwarenfabrikant thematisiert die 
Wahrnehmung seiner ökologischen 
Verantwortung, indem er hervorhebt, 
dass ausschliesslich die Federn von 
toten Tieren zur Herstellung seiner 
Duvets verwendet werden. Und kaum 
ein Automobilhersteller wirbt zurzeit 
nicht mit dem besonders ökologischen 
Modell seiner Produktpalette.

Manchmal trügt der Schein
Die Möglichkeiten und Schranken, 
welche für Unternehmen bei der Be-
handlung von CSR-Themen bestehen, 
werden durch den rechtlichen Rah-
men definiert. In der Dissertation des 
Autors werden diese in Bezug auf  das 
Schweizer Wirtschaftsrecht aufgezeigt. 
Einerseits werden dabei unternehmen-
sinterne Fragestellungen thematisiert, 
etwa: Welchen CSR-Aktivitäten darf  
eine Aktiengesellschaft nachgehen? 
Wer hat über solche Aktivitäten zu 
beschliessen? In diesen Punkten stellt 
insbesondere das Gesellschaftsrecht 
Regeln auf. Etwa im Bereich der Spen-
dentätigkeit von Unternehmen stellen 
sich spannende Abgrenzungsfragen. 
Andererseits werden auch Aspekte des 
Einsatzes von CSR-Botschaften in der 
Unternehmenskommunikation, insbe-
sondere in der Werbung, beleuchtet. 
Im Bereich der Werbung mit CSR-Bot-
schaften besteht beispielsweise die Ge-
fahr, dass ein Unternehmen sich selbst 
und seine Produkte als besonders um-
weltfreundlich und sozial verantwor-
tungsvoll darstellt, ohne tatsächlich 
entsprechende Massnahmen im Wert-
schöpfungsprozess zu implementieren. 
Dieses unerwünschte Phänomen wird 
als Greenwashing bezeichnet. Hier 
setzt etwa das Bundesgesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb Schranken.

* Simon Leu stammt aus Hohenrain. Er ist wissen-
schaftlicher Assistent und Doktorand an der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern,
daneben arbeitet er als Rechtsanwalt.

20-Jahr-Jubiläum
UNIVERSITÄT In ihrer heutigen 
Form besteht die Universität Lu-
zern seit dem Jahr 2000. Die Ge-
schichte der jüngsten Schweizer 
Universität reicht allerdings bis 
ins späte 16. Jahrhundert zurück. 
Auf  einem Themenrundgang in 
der Stadt Luzern kann diese ver-
folgt werden – vor Ort mit Au-
dioguide oder via Internet aus der 
Ferne. Mehr Infos unter: 
www.weg-der-universitaet.ch pd

Das Doktorat
AUSBILDUNG Das Doktorat bildet 
den Übergang zwischen Studium 
und Forschung. Doktorierende ha-
ben in mehrfacher Hinsicht eine 
wichtige Rolle im Universitätsbe-
trieb inne. Sie bilden die Basis des 
akademischen Nachwuchses und 
steuern als solche massgeblich zur 
Weiterentwicklung und dem An-
sehen der Universität bei. Zudem 
leisten sie vielfach unverzicht-
bare Arbeit in Projekten, die von 
erfahrenen Forschenden geleitet 
werden. Kompetenzen, welche im 
Rahmen einer Dissertation erwor-
ben und ausgebaut werden, sind 
auch auf  dem nicht-universitären 
Arbeitsmarkt gefragt. Aktuell sind 
an der Universität Luzern knapp 
400 Doktorierende eingeschrieben. 
In den 20 Jahren des Bestehens der 
Universität wurden ebenso viele 
Doktorate verliehen. pd

Fokus Universität
ZEITUNG Aus Anlass des 
20-Jahr-Jubiläums der Universität
Luzern stellt der «Seetaler Bote»
einmalig eine Forschungsarbeit
eines Doktoranden in der Zeitung
vor. Das Projekt entstand in Zu-
sammenarbeit mit der Universität
Luzern.  SB

Simon Leu aus Hohenrain, Doktorand an der Universität Luzern. Foto pd

Staatsanwaltschaft führt Untersuchung
KANTON Der mutmassliche
Subventionsbetrug bei den Ver-
kehrsbetrieben Luzern (VBL) 
wird von der Staatsanwalt-
schaft Luzern untersucht. Die
Abteilung 5 für Wirtschafts-
delikte habe eine Strafunter-
suchung gegen Unbekannt 
eröffnet, teilte die Behörde mit.

Vor rund drei Wochen waren gegen die
Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) mehre-
re Strafanzeigen wegen Verdachts auf  
Betrug und Urkundenfälschung einge-
gangen. Eingereicht wurden sie vom 
Bundesamt für Verkehr (BAV) und vom 
Verkehrsverbund Luzern (VVL) sowie
von einer Privatperson. BAV und VVL 
bestellen beim VBL öV-Verbindungen 
und entschädigen das Busunterneh-
men dafür.

Die Oberstaatsanwaltschaft prüfte
gemäss Mitteilung, ob überhaupt die 
Luzerner Behörden für den Fall zu-
ständig seien oder nicht die Bundes-
behörden. Sie erklärte die Luzerner 
Zuständigkeit damit, dass die VBL zum
grössten Teil im Luzerner Ortsverkehr 
tätig seien. Dieser Ortsverkehr sei vom
Kanton Luzern und dessen Gemeinden 
subventioniert und falle nicht unter
das Subventionsgesetz. Damit seien für 
die Untersuchung auch nicht die Bun-
desbehörden zuständig. BAV und VVL
begründeten die Strafanzeigen damit, 

dass die VBL von Bund und Kanton zu 
hohe Subventionen bezogen hätten. Die
VBL solle von 2010 bis 2017 im subven-
tionierten öffentlichen Verkehr Gewin-
ne erzielt haben, ohne diese gegenüber 
den Bestellern auszuweisen. Allein der 
VVL fordert von der VBL 16 Millionen
Franken zurück.

Im subventionierten öffentlichen
Verkehr dürfen keine Gewinne erwirt-
schaftet werden. Die Holdingstruktur 
der VBL soll es dem Unternehmen 

ermöglicht haben, diese Regelung zu 
umgehen und Gewinne «ins Trockene»
zu bringen, wie es in einem externen 
Bericht, den der Stadtrat von Luzern 
in Auftrag gegeben hatte, hiess. Die
Stadt ist alleinige Aktionärin der VBL.
So soll die Muttergesellschaft, die über
Personal und Fahrzeuge verfügt, ihrer 
im subventionierten öV tätigen Toch-
terfirma auch kalkulatorische Zinsen
in Rechnung gestellt haben, also Ent-
schädigung auf  eigentlich zinslosem

Kapital. Entdeckt worden war diese
Praxis bei der Aufarbeitung des Post-
auto-Skandals.

Verwaltungsräte zurückgetreten
Kurz bevor die Anzeigen eingereicht 
wurden, trat der von Yvonne Hunkeler 
geleitete Verwaltungsrat zurück. Dem 
Gremium gehörte auch Stadtrat Martin 
Merki an. Kurz darauf  wurde ein aus
drei Männern bestehender Übergangs-
verwaltungsrat eingesetzt.  sda

Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) sind im Visier der Justiz. Archivbild Keystone/Urs Flueeler

Neuer Bahnhof: 
Auftrag vergeben
KANTON Die SBB haben den Auftrag 
für die Projektierung des neuen unter-
irdischen Durchgangsbahnhofs Luzern 
an die Planergemeinschaft LUx verge-
ben. Durch die Verlegung der Schienen
in den Untergrund wird eine neue Ab-
stellanlage für Personenzüge erforder-
lich. Diese soll in Dierikon entstehen. 

Die Beauftragung der Projektierung 
sei ein Meilenstein im Grossprojekt,
teilten die SBB am Dienstag mit. Am 
nun ausgewählten Vorschlag für den 
unterirdischen Bahnhof  beteiligt sind 
das Büro Afry Schweiz, Dürig Archi-
tekten, das Büro B+S für den Tief- und
Ingenieurbau und das Büro Lombardi.

Teil des Projektierungsauftrags sind 
auch der Neustadttunnel und der Drei-
lindentunnel unter dem Vierwaldstät-
tersee. Für diese wurden zwei weitere
Planergemeinschaften berücksichtigt.
Für die drei Lose seien je vier bis sechs 
Projektvorschläge eingegangen, sagte 
ein SBB-Sprecher auf  Anfrage. Voraus-
sichtlich Ende 2022 soll das Vorprojekt
für den Bau vorliegen. Die Planer wür-
den dabei die bauliche Machbarkeit der
Abschnitte nachweisen. Bis 2026 folgt
das Bau- und Auflageprojekt, das dem
Parlament als Grundlage für einen
Entscheid dient. Die Planungskosten
betragen knapp 100 Millionen Franken.
Sie werden durch den Bund finanziert. 
Den Finanzierungsentscheid für die Re-
alisierung fällt das Bundesparlament.
Gesamthaft kostet der geplante neue
Bahnhof  2,4 Milliarden Franken. sda
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